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Liebe Leserin

Lieber Leser

Vor nicht allzu langer Zeit hat der Bundesrat im

Falle von Radio Extra BE und Radio Zdie Beteiligung

von Zeitungsverlegern an finanziell auf

schwachen Füssen stehenden Lokalradio-Sendern

zugelassen. Er hat damit nicht nur gegen die von

ihm abgesegnete Rundfunkversuchsordnung (RVO)

Verstössen, sondern auch den Lokalradio-Versuch,

der ja unter anderem darüber Aufschluss geben

sollte, ob sich die privaten Stationen zu behaupten

vermögen, arg verfälscht. Als derselbe Bundesrat

wenig später über das Gesuch zur Umstrukturierung

des Berner Lokalradios Förderband zu befinden

hatte - vorgesehen war eine finanzielle Beteiligung

durch den Radio-24-Leiter Roger Schawinski, den

Ex-Chefredaktor der «Berner Zeitung» Urs P. Ga-

sche, die Migras sowie weitere an diesem einzigartigen

Kulturradio interessierte Kreise -, lehnte er

es mit Berufung auf die durch ihn zu einem wertlosen

Fetzen Papier gewordene RVO ab. Umstrukturierungen,

heisst es in der Begründung, seien nur

im Rahmen der RVO zulässig. Überdies gingen die

geplanten Veränderungen in den Bereichen

Programm, Organisation und Finanzierung so weit,

dass von einer eigentlichen Neukonzeption gesprochen

werden müsse.

Wo bleibt die Konsequenz der bundesrätlichen

Medienpolitik, wird man nach diesem Entscheid

fragen müssen, wo der Anspruch auf gleiches

Recht und gleiche Behandlung? Die karge Begründung

im Ablehnungsbescheid gibt auf diese Fragen

keine Antwort. Man muss indessen kein Hellseher

sein, um die wirklichen Gründe für das Nein des

Bundesrates zu erahnen. Dieser wollte einer

Vernetzung verschiedener Lokalradiosender vorbeugen.

Hätten nämlich Radio Förderband in Bern und

Opus-Radio in Zürich - ein von Schawinski geplan¬

ter und ebenfalls abgelehnter Lokalsender mit

klassischem Musikprogramm - eine Sendekonzession

erhalten, wäre der Einfluss des cleveren Medien-

Unternehmers im Lokalradio-Bereich so stark

gewachsen, dass die Gefahr der Entstehung einer

privaten deutschschweizerischen Radiokette in

Konkurrenz zu Radio DRS nicht mehr von der Hand

hätte gewiesen werden können. Insofern ist dem

Entscheid ein gewisses Verständnis entgegenzubringen,

auch wenn er mehr von Vermutungen und

Spekulationen als von erhärteten Tatsachen getragen

wird.

Nur: Der Handel, auf den sich der Bundesrat zur

(vorläufigen) Verhinderung einer möglichen Vernetzung

eingelassen hat, ist äusserst problematisch:

Die Ablehnung des Konzessionsgesuchs für Radio

Förderband verhindert nämlich nicht nur das

Fortbestehen des Kultursenders und damit eines

immerhin ungewöhnlichen und anregenden Lokalra-

dioprogrammes, sondern er stärkt gleichzeitig die

publizistische Vormachtstellung der «Berner

Zeitung» (BZ) in der Region Bern. Schon hat der Verlag,

der über die auflagestärkste Zeitung in

Agglomeration und Kanton verfügt und seit geraumer Zeit

auch Radio ExtraBEfaktisch kontrolliert, einen

Köder ausgeworfen: Das bereits früher gemachte

Angebot der BZ-Tochter Conradio, einer Werbefirma,

für einen Aquisitionsvertrag, der Förderband jährlich

300 000 Franken in Aussicht stellt, wurde

nach dem Bundesratsentscheid flugs erneuert. Die

Kontrolle über das zweite Berner Lokalradio würde

nicht nur die Leaderposition der BZ auf dem Inseraten-

und Werbemarkt konsolidieren, sondern einen

weiteren Schritt der expansionsfreudigen BZ-Verle-

gerschaft in Richtung lokales Informationsmonopol

in der Agglomeration Bern bedeuten. Die Folgen für

ein unabhängiges, nach den Prinzipien der Mei-

nungspluralität ausgerichtetes Kommunikationssystem

wären weit katastrophaler als die Vernetzung

lokaler Radiosender.

Mit freundlichen Grüssen
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